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Änderung der Richtlinien für die Amtspflichten  
und sonstigen Pflichten der Mitglieder der Bremer Notarkammer 

Vom 2. Dezember 2020 

Die Mitglieder der Bremer Notarkammer haben gemäß § 67 Absatz 2 der Bundes-
notarordnung in Verbindung mit § 5 Absatz 2 des Covid-19-Gesetzes zur Funktions-
fähigkeit der Kammern (BGBl. 2020 I S. 1643) im Zeitraum vom 4. November 2020 
bis zum 30. November 2020 im Wege der schriftlichen Abstimmung folgende Ände-
rung der Richtlinien für die Amtspflichten und sonstigen Pflichten der Mitglieder der 
Bremer Notarkammer in der Fassung vom 2. Februar 2000 (Brem.ABl. S. 485) 
beschlossen: 

„VII 
Auftreten des Notars in der Öffentlichkeit und Werbung 

1.1  Der Notar darf mittels analoger und digitaler Kommunikationsmittel über die 
Aufgaben, Befugnisse und Tätigkeitsbereich der Notare öffentlichkeitswirksam 
unterrichten, auch durch Veröffentlichungen, Vorträge und Äußerungen in den 
Medien. 

1.2  Werbung ist dem Notar insoweit verboten, als sie Zweifel an der Unabhängig-
keit oder Unparteilichkeit des Notars zu wecken geeignet ist oder aus anderen 
Gründen mit seiner Stellung in der vorsorgenden Rechtspflege als Träger eines 
öffentlichen Amtes nicht vereinbar ist. 

1.3  Mit dem öffentlichen Amt des Notars unvereinbar ist ein Verhalten insbeson-
dere, wenn 

a) es auf die Erteilung eines bestimmten Auftrags oder Gewinnung eines 
bestimmten Auftraggebers gerichtet ist, 

b) es durch Form, Inhalt, Häufigkeit oder auf sonstige Weise den Eindruck der 
Gewerblichkeit vermittelt, insbesondere den Notar oder seine Dienste 
reklamehaft herausstellt, 

c) es eine wertende Selbstdarstellung des Notars oder seiner Dienste enthält, 

d) der Notar ohne besonderen Anlass allgemein an Rechtsuchende herantritt, 

e) es sich um irreführende Werbung handelt. 
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1.4  Der Notar muss darauf hinwirken, dass eine dem öffentlichen Amt wider-
sprechende Werbung durch Dritte unterlassen wird. Amtswidrige Drittwerbung 
kann zum Anschein der Abhängigkeit und Parteilichkeit des Notars führen. 

2.1  Der Notar darf im Zusammenhang mit seiner Amtsbezeichnung akademische 
Grade, den Ehrentitel Justizrat und den Professorentitel führen. 

2.2  Hinweise auf bestehende oder ehemalige weitere Tätigkeiten im Sinne von § 8 
Absätze 1, 3 und 4 Bundesnotarordnung (BnotO) und Ehrenämter sowie auf 
Auszeichnungen sind im Zusammenhang mit der unmittelbaren Amtsausübung 
unzulässig. 

3.  Der Notar darf sich nur in solche allgemein zugänglichen Verzeichnisse auf-
nehmen lassen, die allen im Verbreitungsgebiet des Verzeichnisses ansässigen 
Notaren gleichermaßen offenstehen. Weitere Maßnahmen zur Verbesserung 
seiner Auffindbarkeit, insbesondere auch Zusatzleistungen zur bloßen Ein-
tragung, darf der Notar nur insoweit ergreifen bzw. in Anspruch nehmen, als 
diese einer unbegrenzten Anzahl von Leistungsempfängern zur Verfügung 
stehen. Für elektronische Veröffentlichungen, insbesondere Suchmaschinen, 
gelten die vorstehenden Grundsätze entsprechend. 

4.  Der Notar darf sich an Informationsveranstaltungen in Präsenz sowie über 
analoge und digitale Kommunikationsmittel jeder Art, bei denen er in Kontakt 
mit dem rechtsuchenden Publikum tritt, beteiligen. Er hat dabei die Regelungen 
der Nummern 1 und 2 zu beachten. 

5.  Der Notar darf Broschüren, Faltblätter und sonstige Informationsmittel über 
seine Tätigkeit und zu den Aufgaben und Befugnissen der Notare in der 
Geschäftsstelle bereithalten. Zulässig ist auch das Bereithalten dieser Informa-
tionen im Internet. Die Verteilung oder Versendung von Informationen ohne 
Aufforderung ist nur an bisherige Auftraggeber zulässig und bedarf eines 
sachlichen Grundes. 

6.  Der Notar darf in Internet-Domainnamen keine notarbezogenen Gattungs-
begriffe ohne individualisierenden Zusatz verwenden. Die alleinige Verwendung 
der Bezeichnung von Gemeinden oder sonstigen geographischen oder politi-
schen Einheiten zur Individualisierung ist untersagt, es sei denn, die ange-
gebene Gemeinde oder Einheit liegt im Amtsbereich keines anderen Notars.“ 

Die Senatorin für Justiz und Verfassung hat diese Satzungsänderung am 
1. Februar 2021 genehmigt. 

Ausgefertigt Bremen, den 4. Februar 2021 

Notarkammer Bremen 
Die Präsidentin 
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